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Stadt Blumberg – Achdorf 
 


Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“ 


 


Beteiligung gem. 


§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 


 


 


Beschlussfassung über die Abwägung der Stellungnahmen 


durch den Gemeinderat der Stadt Blumberg 


in der Sitzung am 


24.07.2025 


 


Stand: 16.06.2025 


  


Veröffentlicht am 21.08.2025 
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Entwurf der Abwägungen zu den Anregungen und Bedenken, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 01.08.2024 bis einschließlich 
29.08.2024 eingegangen sind: 


Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben und somit 
auch keine Anregungen vorgebracht: 


 Absender 


1 Stadt Tengen 


2 Stadt Geisingen 


4 Gemeinde Wutach 


5 Stadt Stühlingen 


7 Gemeinsamer Gutachterausschuss für den südwestlichen Schwarzwald-Baar-Kreis 


8 Handwerkskammer Konstanz 


9 IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 


10 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 


12 Naturpark Südschwarzwald 


17 Energieversorgung Südbaar 


22 Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen 


21 Stadtverwaltung Donaueschingen 


24 NABU BW 


25 BUND Landesverband BW 


26 BUND Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg 







 


Stadt Blumberg – Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“  
Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen 


 
 
 


3 


 


 


 


Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in ihrer Stellungnahme keine 
Hinweise, Einwendungen oder Bedenken vorgetragen: 


 


Nr. Absender Datum 


3 Stadt Hülfingen 13.08.2024 


  







 


Stadt Blumberg – Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“  
Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen 


 
 
 


4 


 


 


 


Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB nachstehende Stellungnahmen 
vorgetragen: 


6 Deutsche Telekom Technik GmbH 12.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ der Stadt 
Blumberg.  


Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 


Kenntnisnahme. 


II.  Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Ein-
wände, möchten jedoch auf folgendes hinweisen:  


Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der 
Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich wird.  


Je nach Bedarf des geplanten Bauprojektes sind mehr oder weniger 
Telekommunikationsinfrastruktur notwendig. Günstigenfalls ist nur 
eine Hauszuführung notwendig, die vom Bauherren bei unserem 
Bauherrenservice zu beantragen ist.  


Der/die Bauherren mögen sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn über 
unser Internetportal des Bauherrenservice oder unserem Eingangs-
tor für die Hauszuführungen melden.   


Die Kontaktdaten lauten:   


Kenntnisnahme. Eine Telekommunikationsinfrastruk-
tur ist bei einem Solarpark nicht erforderlich. 
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Tel. +49 (0)800 3301903 (Gebührenfrei)  
Web:  https://www.telekom.de/bauherren  


Hinweis:  


Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur 
noch diese benutzen, sie lautet:  


T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de 


III.  


 


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 



file://///ss2012/projekte/23035_Blumberg%20Achdorf%20PV-Freiflaechenanlage/1_USTRICH/Doku/T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de
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11 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 02.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege bestehen zu der Pla-
nung in ihrer vorliegenden Form keine Bedenken. Archäologische 
Kulturdenkmale sind entweder nicht betroffen oder wegen der Ge-
ringfügigkeit der zu erwartenden Bodeneingriffe nicht gefährdet. 


Kenntnisnahme. 


II.  Wir bitten jedoch um Berücksichtigung der Regelungen der §§ 20 
und 27 DSchG:  


Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 
anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Ke-
ramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden 
gem. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende 
Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.  


Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits 
enthalten, zu übernehmen. 


Mit Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-Beteiligung-
LAD@rps.bwl.de  


Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem 
Sachstand keine Anregungen oder Bedenken. 


Die nebenstehenden Anmerkungen werden dem Be-
bauungsplan hinweislich ergänzt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kenntnisnahme. 


Redaktionelle Änderung. Kein Beschluss erforderlich. 



mailto:ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de

mailto:ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de
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13 Netze BW GmbH 09.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans sowie des Flächennut-
zungsplans unterhalten bzw. planen wir keine elektrischen Anlagen 
und keine Gasversorgunganlagen. Wir haben daher zu den Bebau-
ungsplan keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 


Kenntnisnahme. 


II.  Abschließend bitten wir, uns nicht weiter an den o.g. Verfahren zu 
beteiligen. 


Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


14 Polizeipräsidium Konstanz 26.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Mit einer Fläche von rund 1,8 ha ist davon auszugehen, dass es sich 
bei dieser Freiflächenanlage nicht um ein Projekt in Sinne einer „kriti-
schen Infrastruktur“ handelt. Dafür wären erhöhte Sicherheitsanfor-
derungen erforderlich. 


Kenntnisnahme. 


II.  Überwachung und Sicherung der Photovoltaik Freiflächenanlage 


Diebstähle von Solarmodulen erfolgen meistens bei Dunkelheit. Die 
Täter machen sich dabei die abgelegene Lage und die gute Erreich-
barkeit der Anlagen über befestigte Wege zu Nutze und transportie-
ren das Diebesgut mit Kleintransportern oder Lastkraftwagen ab.  


Die Einfriedung der Solarparks mit einfachen Maschendraht- oder 
Wildzäunen stellt für die Diebe kaum ein Hindernis dar. Auch die 


Kenntnisnahme. 


Die nebenstehenden Anforderungen sind nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung sondern der Genehmi-
gungsplanung und der späteren Bauausführung. Der 
Entwickler wird über nebenstehende Anforderungen 
in Kenntnis gesetzt. 
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meist mit einfachen, handelsüblichen Werkzeugen schnell zu lösen-
den Anlagenteile, begünstigt den Diebstahl einer Vielzahl von Solar-
modulen in kurzer Zeit. 


In der Vergangenheit machte die Polizei immer wieder die Erfah-
rung, dass Diebe an gut durchdachten Sicherungstechniken schei-
terten, da diese für die Täter eine längere „Arbeitszeit“ und damit 
auch ein größeres Entdeckungsrisiko zur Folge hatten. Aus diesem 
Grund spielt der Faktor „Zeit“ für die Straftäter eine wichtige Rolle, 
der insbesondere durch mechanische Sicherungen beeinflusst wer-
den kann. 


Ergänzende Schutzmaßnahmen durch den Einsatz von Überwa-
chungstechniken sowie durch personelle und organisatorische Maß-
nahmen können Diebstähle grundsätzlich verhindern oder wesent-
lich erschweren. 


Da meist auch Vorgaben der Versicherung betroffen sind, sollte 
diese rechtzeitig eingebunden werden, damit diese Vorgaben bei der 
Umsetzung berücksichtigt werden können. 


Hierzu die nachfolgende Checkliste als Gedankenstütze für die wei-
teren Planungen: 


• Welche mechanischen Sicherungen kommen zum Einsatz 
(Stahlmattenzaun, Maschendrahtzaun, etc.) 


• Welche Höhe hat die mechanische Barriere 


• Welche Abmessungen hat die Anlage (Längen- und Breiten-
angabe) 


• Wo befindet sich die Anlage 


• Was soll bei einer Alarmauslösung geschehen (Datenüber-
tragung an eine Leitstelle) 


• Wie weit ist die Leitstelle vor Anlage entfernt 


• In welcher Zeitspanne erreichen Interventionskräfte das Ge-
lände 
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• Welche Art der Datenübertragung ist verfügbar (drahtgebun-
dene Leitungen, Funk, Satellit, etc.) 


• Wie hoch wird der zu erwartende Sachschaden geschätzt (in 
welchem Zeitraum ist eine Demontage eines Moduls möglich, 
wie hoch ist der finanzielle Schaden durch Betriebsausfall o-
der Betriebseinschränkungen bis zur Widerbeschaffung bzw. 
bis zur fertig gestellten Reparatur) 


Mögliche Schutzmaßnahmen 


Sichere Befestigung der Anlagenteile und Absicherung gegen 
schnelle Wegnahme 


Wesentliche Anlagenteile wie Solarmodule und teilweise auch im 
Freien installierte Wechselrichter, lassen sich meist mit handelsübli-
chen Werkzeugen leicht und schnell lösen. Hier sollte ein besonde-
res Augenmerk auf eine Befestigung gelegt werden, die sich nur mit 
Spezialwerkzeug oder durch Zerstörung lösen lässt. 


Dazu eignen sich beispielsweise: 


− Schrauben mit speziellen Antrieben wie z.B. Innensechskant, 
Torx usw. mit eingeschlagenen Stahlkugeln oder Stahlstop-
fen, - Schrauben mit Einwegantrieben oder 


− sonstige gleichwertige Befestigungssysteme. 


Zufahrtsbarrieren 


Für den Abtransport demontierter Solarmodule in größeren Stück-
zahlen werden Fahrzeuge mit Ladekapazitäten benötigt. Um einen 
schnellen Abtransport mit diesen Fahrzeugen zu verhindern, sollte 
das Heranfahren an die Anlage möglichst verhindert oder erschwert 
werden.  


Ergänzend könnten in größtmöglichem Abstand (weite Wege für die 
Täter) und in Ergänzung zu bereits vorhandenen natürlichen Durch-
fahrtshindernissen weitere mechanische Durchfahrtsbarrieren 
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vorgesehen werden. Die Einfahrt sollte durch ein massives Zufahrts-
tor geschützt werden. 


Einfriedung 


Einfache Maschendraht- oder Wildzäune haben für Freiflächenanla-
gen wenig mechanische Schutzwirkung und können allenfalls als „ju-
ristische“ Grenze angesehen werden. Besser wären Perimeter über-
wachte Zäune. Dennoch sollte auf eine Einfriedung nicht verzichtet 
werden. 


Gebäude und Räume 


Neben der schwerpunktmäßigen Sicherung der im Freien installier-
ten Anlagenteile sollten auch Gebäude und Räume mit Wechselrich-
tern eine gute mechanische Grundsicherung aufweisen. Dazu gehört 
die Sicherung aller Außentüren und Fenster sowie sonstiger sicher-
heitsrelevanter Gebäudeöffnungen. Empfohlen werden hier Wider-
standsklassen nach DIN EN 1627 RC 2 oder RC 3. 


Überwachungsanlagen 


Angriffe auf Photovoltaikanlagen sollten möglichst frühzeitig erkannt 
und Interventionskräfte rechtzeitig alarmiert werden. Abhängig von 
den individuellen örtlichen Gegebenheiten sollte analysiert werden, 
in welchem Umfang der Einsatz aufeinander abgestimmten Überwa-
chungstechniken wie Einbruch- und Videoüberwachungsanlagen 
möglich und sinnvoll ist. Diese Maßnahmen sind als Ergänzung zu 
den genannten mechanischen und organisatorischen Maßnahmen 
zu sehen.  


Geeignete Spezifikationen sind entscheidend um sicherzustellen, 
dass ihre Anlage professionell gesichert ist. Die beste Möglichkeit 
die Anbieter zu beurteilen ist es, klare und detaillierte Ausschreibun-
gen vorzugeben und die Sicherungstechnik an die Gegebenheiten 
vor Ort anzupassen.  
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Sofern für den Solarpark eine elektronische Überwachung in Frage 
kommt, sollten nur erfahrene System Errichter ausgewählt wer-
den. 


Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg führt hierzu eine 
Liste mit geprüften Errichterfirmen. 
Näheres hierzu siehe www.k-einbruch.de . 


Zu Klärung weiterer Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 
Wenn erforderlich, auch vor Ort. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


15 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 09.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Re-
gierungspräsidium Freiburg nimmt auf Grundlage der ihm vorliegen-
den Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu den Aufga-
benbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt 
Stellung: 


Kenntnisnahme. 


II.  1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 
 


1.1. Geologie 
Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen 
Geologischen Karte von Baden-Württemberg 1: 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. Nähere In-
formationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten 
die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen 


Kenntnisnahme. 


 


1.1 Die nebengenannten Viewer und Infoportale 
werden zum Entwurf eingesehen und in den 
Umweltbericht eingearbeitet. 


 



http://www.k-einbruch.de/

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
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und LithoLex. 
 


1.2. Geochemie 
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Ein-
heiten von Baden-Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den geogenen Grundge-
halten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal 
LGRBwissen beschrieben. 
 


1.3. Bodenkunde 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise 
oder Anregungen vorzubringen. 
 
Allgemein der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) bei geplanten Vor-
haben, die auf nicht versiegelten, nicht baulich veränderten 
oder unbebauten Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept zur Gewährleistung des 
sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabensplanung 
bzw. -durchführung zu erstellen ist. Eine Erstellung des Bo-
denschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfoh-
len. Wir empfehlen insbesondere Kapitel 5 und 6 der Arbeits-
hilfe der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
(LABO) zu Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFA) beim Erstel-
len des Bodenschutzkonzeptes zu berücksichtigen. Neben 
der Beschreibung der Bodenschutzmaßnahmen für die Plan-
fläche raten wir die notwendigen Kabelverlegungen, die häu-
fig außerhalb der Betriebsfläche stattfinden, bereits im Bo-
denschutzkonzept ergänzend zu berücksichtigen.  
 
Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ 
Bodenüberschussmassen entstehen, so ist bei dem nach § 3 


 


1.2 Die nebengenannten Viewer und Infoportale 
wurden eingesehen. Anpassungen der Unterla-
gen haben sich daraus nicht ergeben. 


 


 


 


 


1.3 Kenntnisnahme. 


Ein Bodengutachten vom 21.05.2025 liegt dem Ent-
wickler vor und wird bei der Baudurchführung beach-
tet. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die Eingriffe in den Boden werden minimal sein. Die 
Modulpfosten werden in der Regel in den Boden 



https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_params=Nr8PDn_4fNCQfZiUX8sxJCnDDD2DVQI3YOG-BKTK2i5ZZx44F80UoflhX1XCOW0vSI5xYbdFt9w,

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs

https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf

https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf
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Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) gefor-
derten Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögliche 
Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die 
natürlichen Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu 
erhalten.   


gerammt, ohne dass Bodenmassen bewegt werden 
müssen. Auch für die Nebenanlagen (z.B. Trafosta-
tion) werden kaum Bodenüberschussmassen entste-
hen, da diese in der Regel auf ein flaches Schotter-
bett gestellt werden. Bei der Baudurchführung wer-
den die Erkenntnisse und Hinweise aus dem für den 
Solarpark erstellten „Gutachten zur Ermittlung der er-
forderlichen Rammtiefe für Stahlprofile als Grün-
dungselemente“ vom 21.05.2025 herangezogen.  


III.  2. Angewandte Geologie 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches 
Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologi-
scher bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 
 


2.1. Ingenieurgeologie 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich einer sich in 
der Opalinuston-Formation befindlichen großräumigen Rut-
schungsbildung. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungs-
verhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene 
organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 
 


 


Kenntnisnahme. 


 


 


 


 


 


 


2.1 Ein Hinweis auf das betroffene Rutschgebiet wird 
in den Unterlagen (Begründung, Kapitel 4.4 „Ge-
lände“; Hinweise in den Festsetzungen unter „Boden 
und Baugrund“) ergänzt. Hinweise auf die genannten 
DIN-Normen sind in den Unterlagen bereits enthal-
ten. 
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Die Lage des Rutschgebiets kann dem als Anhang beigefüg-
ten Plan entnommen werden. Über den genauen Umfang 
und die Aktivität des Rutschgebiets ist nichts Näheres be-
kannt. Bereits kleinere Eingriffe in das Hanggleichgewicht 
können zu einer Reaktivierung alter Gleitflächen bzw. zur Bil-
dung neuer Gleitflächen führen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähig-
keit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 
 


2.2. Hydrogeologie 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbei-
tung durch das LGRB statt.  
 


2.3. Geothermie 
Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Un-
tergrundverhältnissen sind im Informationssystem „Oberflä-
chennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hin-
terlegt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und 
Einschränkungen) zur geothermischen Nutzung des Unter-
grundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. 
Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems 
die Erläuterungen zur Kenntnis. 
 


2.4. Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2 Kenntnisnahme. 


 


 


2.3 Es ist keine geothermische Nutzung des Gel-
tungsbereichs geplant. 


 


 


 


 


 


2.4 Kenntnisnahme. 


 



https://isong.lgrb-bw.de/
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IV.  3. Landesbergdirektion  
 


3.1. Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.  
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Altholräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen.  


3.1 Kenntnisnahme 


 


 


V.  Allgemeine Hinweise  


Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten 
nach Geologiedatengesetz (GeolDG) 


Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Da-
ten besteht nach den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes 
(GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB. Weitere 
Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfü-
gung.  


Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  


Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raum-
bezogene Informationen können fachübergreifend und maßstabsab-
hängig der LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.   


Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. 


Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträ-
ger. 


Die nebenstehenden Anmerkungen werden hinweis-
lich dem Bebauungsplan ergänzt. 


 


Beschlussvorschlag 


 



https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/

https://www.lgrb-bw.de/

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope

https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf

https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
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Der Abwägungsempfehlung wird zugestimmt. Die Unterlagen zum Bebauungsplan werden um Aussagen zur Geologie und die allge-
meinen Hinweise ergänzt. 


 


Abstimmung:  ☐  Einstimmig          ____ Ja-Stimmen           ____ Nein-Stimmen           ____ Enthaltungen 
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16 Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW  19.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig werden 
können, bitten wir Sie den beigefügten Antrag auszufüllen, zu unter-
schreiben und mit Lageplänen an uns zurück zu senden. Aufgrund 
der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die 
während des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld 
von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtser-
forschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten 
durchzuführen. 


Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle 
Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. 


Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Ba-
den-Württemberg allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, zur Be-
urteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken 
auf vertraglicher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen.  
Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt 
werden. Die dafür benötigten Formulare können auch unter www.rp-
stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden wer-
den.  
Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang.  
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind. 55 
Wochen ab Auftragseingang. Eine Abweichung von der angegebe-
nen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in Verzug) 
möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab.  
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der 
VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst des Innenministeriums Baden-
Württemberg vom 31.08.2013  


(GABl. S. 342) die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die 


Kenntnisnahme.  


Die LBA Luftbildauswertung GmbH hat eine Vorer-
kundung auf Kampfmittelbelastung durchgeführt. 
Gemäß Gutachten vom 21.02.2025 lieferte die Vor-
erkundung auf Basis einer historischen Recherche 
über Kriegsereignisse in der Region sowie über Aus-
wertung historischer Luftbilder aus den Kriegsjahren, 
dass keine Hinweise auf eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit von im Boden verbliebenen Kampfmitteln aus 
dem Zweiten Weltkrieg im Untersuchungsgebiet be-
stehen. 


Nach derzeitigem Kenntnisstand können demnach 
die geplanten Erkundungs- und Bauarbeiten für das 
Bauvorhaben ohne weitere Auflagen durchgeführt 
werden. Dass Gutachten stellt klar, dass diese Aus-
sagen nicht als Garantie für die absolute Kampfmit-
telfreiheit des Untersuchungsgebiets gewertet wer-
den können. Sie beziehen sich ausschließlich auf 
das dargestellte Untersuchungsgebiet und gelten für 
den Zeitraum des beschriebenen Bauvorhabens. 


Aufgrund dessen werden bzgl. Kampfmittelfreiheit 
keine weiteren Untersuchungen mehr als erforderlich 
erachtet. Die Begründung wird um die vorangegan-
genen Aussagen ergänzt. An der Planung wird fest-
gehalten. 



file://///ss2012/projekte/23035_Blumberg%20Achdorf%20PV-Freiflaechenanlage/1_USTRICH/Doku/www.rp-stuttgart.de

file://///ss2012/projekte/23035_Blumberg%20Achdorf%20PV-Freiflaechenanlage/1_USTRICH/Doku/www.rp-stuttgart.de
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Vernichtung von Kampfmitteln beschränken.  
Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach 
und die Bergung von Kampfmitteln kann vom Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige 
Kostenerstattung übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbe-
seitigungsdienst nicht tätig werden kann, sind für diese Aufgaben ge-
werbliche Unternehmen zu beauftragen. Bei eventuellen Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 


Beschlussvorschlag 


 


Der Abwägungsempfehlung wird zugestimmt. Es werden keine weiteren Handlungserfordernisse gesehen. An der Planung wird festge-
halten. 


 


Abstimmung:  ☐  Einstimmig          ____ Ja-Stimmen           ____ Nein-Stimmen           ____ Enthaltungen 


 


18 Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg 02.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Die Stadt Blumberg möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ einen Beitrag 
zur Energiewende und zur regionalen Energieversorgung leisten. 
Dieses Anliegen begrüßen wir. 


Kenntnisnahme. 


II.  Das Plangebiet liegt auf einer im Regionalplan Schwarzwald-Baar-
Heuberg (2003) als Grenz- und Untergrenzflur ausgewiesenen Flä-
che. Daher bestehen von unserer Seite keine raumordnerischen Be-
denken gegenüber dem Vorhaben. Vielmehr begrüßen wir, dass die 
Planung den raumordnerischen Grundsätzen zur dezentralen Ener-
giegewinnung (Regionalplan SHB 2003, 4.2.2) entspricht, die seit 
Aufstellung des gültigen Regionalplans nochmals an Bedeutung 


Kenntnisnahme. 
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gewonnen haben. Zudem ist vorgesehen, den Rückbau der Anlage 
nach Nutzungsaufgabe sicherzustellen, so dass die Fläche langfris-
tig wieder vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfü-
gung stehen kann. In der Zwischenzeit wird den Grundsätzen der 
Raumordnung zu Schutzbedürftigen Bereichen für Bodenerhaltung 
und Landwirtschaft (Regionalplan SBH 2003, 3.2.2) durch die im Be-
bauungsplan in den textlichen Festsetzungen unter 5.2. M1 gere-
gelte Entwicklung von extensiv genutztem Grünland so weit wie 
möglich entsprochen. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


19 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 13.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erho-
ben. 


Kenntnisnahme. 


II.  Hinweis:  


Bitten senden Sie zukünftig Ihre Anfragen an folgende E-Mail-
Adresse: 


planauskunft@bodensee-wasserversorgung.de  


oder noch besser: Verwenden Sie das für sie kostenlose Aus-
kunftsportal BIL. 


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 



mailto:planauskunft@bodensee-wasserversorgung.de
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20 Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar 02.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Wir haben keine Einwände.  


Sollte für die Photovoltaik-Freiflächenanlage ein Glasfaseranschluss 
gewünscht werden, kann ein Leerrohr verlegt werden, so dass ein 
Anschluss an den bereits vorhandenen Verband möglich wäre.  


Kenntnisnahme. 


Der Entwickler wird über nebenstehende Information 
in Kenntnis gesetzt. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


23 Vermögen und Bau BW Amt Konstanz 02.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Nach Durchsicht der Unterlagen zur Änderung des o.g. FNP und zur 
Aufstellung des B-Planes „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg 
- Achdorf“ können wir Ihnen mitteilen, dass keine durch uns verwal-
teten Landesliegenschaften betroffen sind und wir keine Anregungen 
und Bedenken zu den Änderungsbeschlüssen vorzubringen haben. 
Von einer zukünftigen Beteiligung unsererseits am Verfahren können 
Sie daher absehen.    


Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 
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27 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 31.07.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Wir haben die Unterlagen an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen vor Ort weitergeleitet.  


Sollte keine LNV-Stellungnahme abgegeben werden, bedeutet dies 
keine Zustimmung zu der Planung.  Ihre Frist ist komplett in den 
Sommerferien gesetzt, und eine Bearbeitung zu dieser Zeit ist oft nur 
schwer möglich. Auch Ehrenamtliche möchten ihren Urlaub nutzen. 
Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls können unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen vor Ort zudem kapazitätsbedingt leider nicht immer 
eine Stellungnahme erarbeiten. 


Kenntnisnahme. Die Frist der frühzeitigen Beteili-
gung betrug 4 Wochen. Eine Mindestdauer ist hierfür 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. 


Der Landesnaturschutzverband wird in der Beteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


28 Thüga Energienetze GmbH 20.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Maßnahme in der Stadt Blumberg 
liegt außerhalb unseres Netzgebietes, weshalb wir Ihnen keine Aus-
kunft erteilen können. Bitte informieren Sie sich bei der Ge-
meinde/Stadt über den zuständigen Netzbetreiber. 


Kenntnisnahme. Der zuständige Netzbetreiber 
wurde ebenfalls beteiligt, hat jedoch keine Stellung-
nahme abgegeben. 


II.  Auf unserer Homepage www.thuega-energienetze.de können Sie 
sich nach einmaliger Anmeldung in unserer Online Planauskunft die 
benötigten Pläne auch direkt anfordern.  


Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 


Kenntnisnahme. 



file://///ss2012/projekte/23035_Blumberg%20Achdorf%20PV-Freiflaechenanlage/1_USTRICH/Doku/www.thuega-energienetze.de
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Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


29 Vodafone GmbH  14.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutsch-
land GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Ein-
wände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 


Kenntnisnahme. 


II.  Bitte beachten Sie:   


Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstim-
mung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia 
trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach 
gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten 
dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


30 Deutsche Bahn AG Energie 13.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 
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I.  Bezugnehmend auf den oben genannten Bebauungsplan möchte ich 
Ihnen mitteilen, dass keine Betroffenheit besteht. Des Weiteren bitte 
ich Sie, zukünftig die folgenden TÖB-Verfahren an folgende E-Mail-
Adresse zu senden: dbsimm.nl.kar.flaeche@deutschebahn.com  


Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


31 Naturenergie Netze  05.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Achdorf (Blumberg) gehört nicht zu unserem Versorgungsgebiet. 
Bitte wenden Sie sich hierzu bei dem zuständigen Netzbetreiber.  


Dieses müsste der kommunale Betreiber sein (Stadtwerke). 


Kenntnisnahme. Der zuständige Netzbetreiber 
wurde ebenfalls beteiligt, hat jedoch keine Stellung-
nahme abgegeben. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


32 Regierungspräsidium Freiburg – Landesforstverwaltung 31.07.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat in öffentlicher Sitzung am 
29.06.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ be-
schlossen. Das Planverfahren wird nach § 2 Abs. 1 BauGB durchge-
führt, einschließlich Umweltprüfung. Der Beschluss über die 


Kenntnisnahme. 



mailto:dbsimm.nl.kar.flaeche@deutschebahn.com
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Änderung des Flächennutzungsplans nach § 8 Abs. 3 BauGB wurde 
am 29.06.2023 durch den Gemeinderat der Stadt Blumberg getrof-
fen. 


Gegenstand dieses Verfahrens ist die ca. 1,8 ha große Planfläche, 
die sich westlich der Stadt Blumberg, nördlich des Stadtteils Achdorf, 
in der Gemarkung Achdorf befindet und die Flurstücknummern 4354 
und 4355 umfasst. Die höhere Forstbehörde am Regierungspräsi-
dium Freiburg nimmt zu oben genannten Verfahren wie folgt Stel-
lung: 


II.  STELLUNGNAHME 


Von den Planungen sind keine Waldflächen im Sinne des § 2 
LWaldG betroffen. Von daher bestehen keine forstfachlichen bzw. 
forstrechtlichen Einwendungen gegen die Planungen. 
Das Plangebiet grenzt von Westen direkt an Wald an, dadurch liegt 
eine indirekte Betroffenheit von Wald i. S. v. § 2 LWaldG vor.   


Ergänzend geben wir daher nachstehende Hinweise:  


PV-Anlagen fallen zwar nicht unter die gesetzliche Waldabstandsvor-
schrift, die nach § 4 Abs. 3 LBO vorrangig für Gebäude und bauliche 
Anlagen mit Feuerstätten gilt. Dennoch weisen wir ausdrücklich da-
rauf hin, dass sich durch die unmittelbare Nähe der PV-Anlage im 
Westen zum Wald kurz-/mittelfristig erhebliche Gefahrensituationen 
und/oder Waldbewirtschaftungseinschränkungen ergeben können, 
weshalb wir empfehlen § 4 Abs. 3 LBO analog anzuwenden. 


Im Einzelnen handelt es sich um folgende derzeit aktuelle Gesichts-
punkte: 


➢ Durch den Klimawandel wird mit einer weiteren Zunahme der 
Intensität von Extremwetterereignissen (u. a. Dürren und Stür-
men) gerechnet. Diese können einen erheblichen Einfluss auf 
die Wälder haben. Das Risiko von Sturmwurf/-bruch, aber 


Kenntnisnahme. 


Zu den angrenzenden Waldgebieten wird überwie-
gend ein ausreichender Abstand eingehalten, so-
dass in diesen Bereichen Beeinträchtigungen des 
Waldes ausgeschlossen werden können. Der Wald-
abstand liegt im Südosten unter 30 m. Da er jedoch 
durch den angrenzenden Weg und freizuhaltende 
Bereiche zur Modulbelegung mindestens 10 m be-
trägt und nur einzelne Bäume in den Bereich hinein-
ragen, wird hierfür ein Haftungsausschluss mit den 
Waldeigentümern angestrebt. 


An der Planung wird festgehalten. 
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auch vom Herabfallen einzelner, auch starker Äste und die 
durch die zunehmenden Trockenperioden erhöhte Wald-
brandgefahr wird aller Voraussicht nach erheblich zunehmen. 
Im Umkehrschluss erhöht sich zugleich auch die Gefahr einer 
Beschädigung von PV-Anlagen (inkl. Zäunung) im Einflussbe-
reich (< 30 m) von Waldbeständen (Schutzkorridor).  


➢ Durch die Produktion elektrischer Energie (u.a. Wechselrich-
ter, Trafostation) geht von PV-Anlagen umgekehrt eine poten-
zielle Feuer- und somit Waldbrandgefahr aus. Die Brandge-
fahr für Waldbestände wiederum nimmt, bedingt durch die im 
Klimawandel prognostizierten anhaltenden Trockenperioden, 
voraussichtlich weiter zu. Die Belange des vorbeugenden 
Brandschutzes des § 15 LBO sind in diesem Zusammenhang 
zu berücksichtigen. Ein Übergreifen eines Brandes in angren-
zende Naturräume sind daher möglichst zu vermeiden. Dies 
gilt in erster Line für die Ausweisung der Baufenster, die so 
festzusetzen sind, dass einer Brandausbreitung vorgebeugt 
wird und wirksame Löscharbeiten erfolgen können. 


➢ In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass bei ei-
ner Beschädigung von PV-Modulen durch umstürzende 
Bäume bzw. herabfallende Baumteile die hier verarbeiteten, 
gegebenenfalls schädlichen Stoffe in die Umwelt eingetragen 
werden können (z. B. Boden, Grundwasser). Laut einer Studie 
des Stuttgarter Instituts für Photovoltaik (ipv) und des Instituts 
für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft 
(Iswa) aus dem Jahr 2021 wird bei Solarmodulen, deren Ober-
fläche zerstört oder gerissen ist, eine Schadstoffauswaschung 
festgestellt (https://doi.org/10.3390/en14030692).  


➢ Vorsorglich weisen wir ebenfalls darauf hin, dass seitens des 
Anlagenbetreibers keinerlei Ansprüche auf Rücknahme des 
Waldtraufs bestehen. Gegebenenfalls negative Auswirkungen 
des angrenzenden Waldbestandes auf die Solaranlage sind 
hinzunehmen. Hierzu zählen auch eventuelle wirtschaftliche 
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Einbußen aufgrund der aktuellen oder zukünftigen Beschat-
tungssituation durch die angrenzenden und stetig wachsen-
den Waldbäume. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, 
dass eine (nachträgliche) Waldumwandlungsgenehmigung 
ausdrücklich nicht in Aussicht gestellt werden kann. 


Ebenso sollte der Waldabstand nach § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich 
im B-Plan dargestellt werden. 


Bei Unterschreitung des Waldabstands sollten dem angrenzenden 
Waldbesitzer ein Haftungsausschluss angeboten werden, in dem zu 
regeln ist, dass evtl. Schäden durch Sturmwurf, Brand, erhöhte Holz-
erntekosten durch Bewirtschaftungserschwernisse sowie wirtschaftli-
che Beeinträchtigung durch Verschattung, diesem nicht angelastet 
werden können, sondern durch den Betreiber der PV-Anlage auszu-
gleichen sind. 


Die unteren Forstbehörden des Stadtkreises Villingen-Schwenningen 
und des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis erhalten eine Mehr-
fertigung dieses Schreibens. 


Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 


 


 


 


 


 


 


Kenntnisnahme. Ein Waldabstand von 30 m wird 
nachrichtlich im Bebauungsplan eingezeichnet. 


Ein Haftungsausschluss mit den Waldeigentümern 
wird angestrebt. 


 


 


Kenntnisnahme. 


 


Beschlussvorschlag 


 


Der Abwägungsempfehlung wird zugestimmt. Die Unterlagen zum Bebauungsplan werden um Aussagen zum Waldabstand ergänzt.  


 


Abstimmung:  ☐  Einstimmig          ____ Ja-Stimmen           ____ Nein-Stimmen           ____ Enthaltungen 
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33 Regierungspräsidium Freiburg – Baureferat Ost 01.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Das Plangebiet grenzt weder an eine Bundes- noch Landesstraße.  


Wir sind nicht betroffen.  


Eine weitere Beteiligung ist nicht notwendig.  


Kenntnisnahme. 


 


Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


34 Regierungspräsidium Freiburg – Raumordnungsbehörde 22.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Planverfahren. Der vorgese-
hene Bebauungsplan entwickelt sich nicht aus dem rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan Blumbergs. Eine Gesamtstellungnahme der 
Fachreferate des Regierungspräsidiums Freiburg erfolgt im Rahmen 
der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans. 


Kenntnisnahme. 


II.  Im Vorwege hierzu verweisen wir auf die Lage des Plangebietes in-
nerhalb des Vogelschutzgebietes „Wutach und Baaralb“ und des 
Landschaftsschutzgebietes „Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfin-
ger Weide“.  


Wir erachten hierzu die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar für erforderlich. 


Es wurde eine FFH-Vorprüfung für das Vogelschutz-
gebiet „Wutach und Baaralb“ durchgeführt. Auf Basis 
dessen und in Abstimmung mit der UNB wurde ver-
einbart, dass eine vertiefende Verträglichkeitsprü-
fung für das Vogelschutzgebiet durchzuführen ist. 


Demnach sind aufgrund des Vorhabens keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen einzelner Zielarten des 
Vogelschutzgebietes zu erwarten. Es ist unter Be-
rücksichtigung der 
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Schadensbegrenzungsmaßnahmen gemäß § 34 
BNatSchG eine Verträglichkeit des Vorhabens mit 
dem Vogelschutzgebiet festzustellen. 


Das Plangebiet hat mit einer Größe von 1,8 ha einen 
Anteil von etwa 0,1 %. Aufgrund der geringen Größe 
der geplanten Anlage ist eine Fernwirkung im Zu-
sammenhang mit dem Landschaftsschutzgebiet zu 
vernachlässigen. Daher ist eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsschutzgebiets nicht zu erwarten. 


Die Verträglichkeitsprüfung wird dem Umweltbericht 
beigefügt und die Betroffenheit der beiden Schutzge-
biete im Kapitel 3.6 zusammengefasst. 


 


Redaktionelle Änderungen. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


 


35 Regierungspräsidium Stuttgart – Luftverkehr und Luftsicherheit 29.08.2024 


Stellungnahme Abwägungsempfehlung 


I.  Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Bau- und Anlagenschutzbe-
reichen und ca. 4,7 km westlich des Bezugspunktes des Sonderlande-
platzes Blumberg.   


Bei einer Bauhöhe von 3,5 m ü. G haben wir keine luftrechtlichen Ein-
wendungen. Wir gehen zudem davon aus, dass standardgemäß entspie-
gelte und blendarme Module zum Einsatz kommen werden.   


Kenntnisnahme. 


 


Die maximale Höhe der baulichen Anlagen, sowohl 
der Solarmodule als auch von Nebenanlagen wird 
auf 3,50 m begrenzt. Die Module sind zudem stan-
dardgemäß teilentspiegelt und blendarm. 
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Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen im Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eingegangen. 


 


 
Erstellt im Auftrag der Stadt Blumberg 


Bearbeitet durch Enviro-Plan GmbH 


Odernheim am Glan, 16.06.2025 
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